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22. Januar 1993 

Vollzug der Arbeitsrechtsregelung Nr. 1/92 von 06.02.1992 (Neufassung des Einzelgruppen​planes 22)
h i e r : Zuordnung von Stellen zu herausgehobenen Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungs​gruppen IV a Fallgruppe 4 und 5 sowie der Vergütungsgruppe III Fallgruppe 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Einzelgruppenplan 22 verwendet für die Zuordnung zu den herausgehobenen Tätigkeits​merkmalen der Vergütungsgruppe IVa Fallgruppe 4 und 5 sowie der Vergütungsgruppe III Fall​gruppe 11 die gleichen Begriffsmerkmale wie Anlage 1a Teil II Abschnitt G BAT, so daß vom Wortlaut her feststeht, daß für die Zuordnung zu diesen Tätigkeitsmerkmalen die gleichen Krite​rien wie nach Anlage 1a Teil II Abschnitt G BAT gelten sollen. Für die Auslegung dieser soge​nannten unbestimmten Rechtsbegriffe kann daher auf die von den öffentlichen Arbeitgebern hierzu erlassenen Interpretationshinweise sowie einschlägigen Kommentare zur Vergütungs​ordnung des BAT zurückgegriffen werden.

Danach ist für die Zuordnung zu den herausgehobenen Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungs​gruppe IV a Fallgruppe 4 und 5 (Tätigkeit, die sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung heraushebt, wobei für Fallgruppe 5, aus der keine weitere Aufrückung erfolgt, lediglich ein Zeit​maß von einem Drittel gefordert wird, während bei Fallgruppe 4 mindestens zur Hälfte Tätigkeiten wahrzunehmen sind, die unter diese Begriffsmerkmale zu subsumieren sind) davon abhängig, daß Grundsatz- und Planungsaufgaben zu bearbeiten und/oder Leitungsaufgaben auszuüben sind.

Aus der Tatsache, daß im Einzelgruppenplan 22 bewußt auf eine Differenzierung in „normale“ und schwierige Tätigkeit verzichtet wird, läßt sich nicht ableiten, daß Sozialarbeiterin​nen/Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen, die schwierige Tätigkeiten i.S. von Vergütungsgruppe IVb Fallgruppe 16 von Teil II Abschnitt G der Anlage 1a BAT i.V. mit der bei​spielhaften Aufzählung in Protokollnotiz 5 hierzu wahrnehmen, nach der kirchlichen Vergütungs​ordnung in das höherwertige Tätigkeitsmerkmal der Vergütungsgruppe IVa Fallgruppe 4 oder 5 eingruppiert sind. Die Unterlassung der dahingehenden Differenzierung ist darin begründet, daß der Einzelgruppenplan 22 für Sozialarbeiter/Sozialpädagogen ausnahmslos die Eingruppierung in Vergütungsgruppe IVa im Wege eines doppelten Fallgruppenaufstieges ermöglicht, während nach der Vergütungsordnung des BAT sowohl für Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter mit „normaler“ Tätigkeit als auch die mit schwieriger Tätigkeit lediglich Endeingruppierung in Vergütungs​gruppe IVb mit Vergütungsgruppenzulage in Höhe von 6 v.H. bzw. 7,5 v.H. vorgesehen ist.

Zuordnung zu den herausgehobenen Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppe IVa Fallgruppe 4 und 5 sowie Vergütungsgruppe III Fallgruppe 9 Einzelgruppenplan 22 kann in Betracht kommen:

1. Für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die Leitungsfunktionen unterhalb der Geschäftsführertätigkeit (je nach Organisation der Dienststelle in der Funktion einer Abteilungsleiterin/eines Abtei​lungsleiters oder Bereichsleiterin/Bereichsleiter) – ggf. neben der Bearbeitung von Grundsatzfragen und Planungsaufgaben – wahrnehmen. Entsprechend der für die Ge​schäftsführerinnen und Geschäftsführer getroffenen Regelung richtet sich die Zuordnung nach der Zahl der unterstellten Mitarbeiter mindestens der Vergütungsgruppe Vb, wobei es jedoch dadurch, daß die Gesamtverantwortung für die Dienststelle bei dem Geschäftsführer liegt, nicht sachgerecht wäre, die gleiche Klassifizierung vorzunehmen; für die vergleichbare Eingruppierung muß dann eine größere Anzahl von Mitarbeiterin mindestens der Vergütungs​gruppe Vb unterstellt sein.

2. Zuordnung zu einem dieser herausgehobenen Tätigkeitsmerkmale kann auch für eine Mitar​beiterin/für einen Mitarbeiter in Betracht kommen, die/der als Leiterin/Leiter einer besonderen, einem Diakonischen Werk angegliederten jedoch weitgehend über Eigenständigkeit verfü​genden Einrichtung eingesetzt ist, wenn dies aufgrund von Größe und Struktur der Einrich​tung und damit von der Bedeutung des Aufgabenfeldes her gerechtfertigt ist.

3. Wurde von einer horizontalen Gliederung (Einrichtung von Abteilungen oder Bereichen) ab​gesehen, kann auch für eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter, der/dem die Funktion des ständi​gen Vertreters des Geschäftsführers übertragen ist, Bewertung der Stelle zu einem höher​wertigen Tätigkeitsmerkmal gerechtfertigt sein, wenn aufgrund von Größe und Struktur der Einrichtung im bewertungserheblichen Umfang Tätigkeiten, die zum eigentlichen Aufgaben​kreis des Geschäftsführer gehören, zur dauernden Erledigung dem Vertreter zugewiesen sind. Ansonsten wird davon ausgegangen, daß die Aufgabe der/des ständigen Vertre​ters/Vertreterin von einer/einem Mitarbeiterin/Mitarbeiter wahrgenommen wird, die/der als Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter eingesetzt ist.

Bei Tätigkeiten, die sich aus dem Vollzug einer bestimmten Organisation ableiten, ist zu beach​ten, daß sich die Entscheidung des Trägers über die Organisation der Dienststelle einschließlich der entsprechenden Untergliederung aus der Aufgabenstellung der Dienststelle als sachlich er​forderlich erweisen muß und diese Trägerentscheidung immer dann der vorherigen Genehmi​gung gem. § 7 Abs. 3 Buchst. Nr. 1 bedarf, wenn sich daraus tarifrechtrechtlich Höhergruppie​rungsansprüche ergeben. Deshalb kann es im Einzelfall durchaus sinnvoll sein, durch die Erstel​lung eines Organisationsgutachtens von außen Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Zur Durchführung der Bewertungsentscheidung werden die Diakonischen Werke um Übersen​dung von Organigrammen sowie Stellenbeschreibungen für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter gebeten, denen Leitungsfunktionen nach Nr. 1 bis 3 übertragen sind.

Die Erfüllung des Tätigkeitsmerkmales der Vergütungsgruppe IVa Fallgruppe 5 (4 Jahre Bewäh​rung) Vergütungsgruppe III Fallgruppe 9 (Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter, Sozialpädagogin​nen/Sozialpädagogen mit abgeschlossener qualifizierter Zusatzausbildung und entsprechender Tätigkeit) ist davon abhängig, daß eine Zusatzausbildung i.S. Anmerkung 2 zum Einzelgruppen​plan 22 absolviert wurde eine entsprechende Tätigkeit übertragen ist. Dies ist im Bereich der Suchtberatungsstellen sowie der ELF-Beratungsstellen i.S. der landeskirchlichen Ordnung für Lebens-, Ehe- und Erziehungsberatung vom 19.03.1974 im Blick darauf der Fall, daß aufgrund der „Empfehlungsvereinbarung Ambulante Rehabilitation/Sucht“ und den Landesrichtlinien für die EFL-Beratungsstelle möglichst Fachkräfte eingestellt werden sollen, die über eine entsprechende Zusatzausbildung verfügen. Erfolgt Einsatz in einem dieser Aufgabenfelder und verfügt die Mitar​beiterin/der Mitarbeiter über eine Zusatzausbildung gemäß Anmerkung 2, muß unter Beteiligung der fachlich zuständigen Stellen festgestellt werden, ob eine Tätigkeit übertragen ist, für deren Wahrnehmung im Rahmen der absolvierten Zusatzausbildung besondere Kenntnisse und Fertig​keiten vermittelt wurden. Bejahendenfalls ist dann das Tatbestandsmerkmal „Ausübung einer entsprechenden Tätigkeit“ erfüllt und besteht Anspruch auf Eingruppierung in Vergütungsgruppe IVa Fallgruppe 6/Vergütungsgruppe III Fallgruppe 9. Die Zuordnung von Sozialarbeiterin​nen/Sozialarbeitern, Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit abgeschlossener qualifizierter Zusatzausbildung, die im Bereich der Allgemeinen Kirchlichen Sozialarbeit eingesetzt sind, zu diesem Tätigkeitsmerkmal scheitert daran, daß sie nicht therapeutisch tätig sind und damit keine entsprechende Tätigkeit wahrnehmen, auch wenn die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter im Feld der Ehe-, Familien und Lebensberatung als Teil der Allgemeinen Kirchlichen Sozialarbeit tätig ist (und seine Stelle aus Mitten für EFL-Beratung gefördert wird).

Das Vorgehen wurde mit der Landesgeschäftsstelle des Diakonischen Werkes abgestimmt.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


II.
Vor Abgang an Herrn 6 Th und Herrn 7 Zi zur Kenntnis.


III.
Fertige Durchschrift von dem gesamten Beschluß

a) für die Akten 21/5139 – Anlage: 1

b) für Herrn 2 Ja – Anlage: 1

c) für 2 Fe – Anlage: 1

d) für 6 Ro – Anlage: 1

e) für 6 Wg – Anlage: 1

f) für 6 Th –Anlage: 1

g) für 6 Bi – Anlage: 1

h) für 6 Ze – Anlage: 1


IV.
Fertige von dem beilig. Aktenvermerk vom 27.11.1992 einschließlich Anlagen jeweils ein Kopie für Ziffer IV Buchstabe a) bis h)

Dienstliche Briefe bitten wir nicht mit persönlichen Anschriften zu versehen, sondern an den Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.

Bankverbindung: Evangelische Landeskirchenkasse Karlsruhe, Ev. Kreditgenossenschaft e.G. Karlsruhe (BLZ 66060800) 0500003
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